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3.6.6 § 64 Neuer Rechtszustand, Änderungen im Grundbuch
1 Mit der Rechtskraft der Neuzuteilung aufgrund des Umlegungsplans hat das
Durchführungsorgan die Änderungen im Grundbuch zu erwirken und den Geldausgleich sowie die
Entschädigungen auszurichten.
2 Ergibt die Vermessung flächenmässige Abweichungen vom Umlegungsplan, ist dieser vom
Durchführungsorgan ohne weiteres Verfahren zu ersetzen, soweit die Differenzen der üblichen
Toleranz entsprechen.

Materialien
Absatz 1 und 2 (Inkrafttreten: 1. Januar 2019)

Bei dieser Bestimmung werden kaum Änderungen vorgenommen. Sie ist im Wesentlichen identisch mit
der bisherigen Regelung (§ 38 alt V PBG vom 16. November 1999 in Kraft bis 31. Dezember 2018).
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